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Kleingarten – Pachtvertrag

Zwischen:
–Verpächter– 
dem Kleingartenverein „Vereinigung der Gartenfreunde „Am Riesenlöffel e.V.“,
vertreten durch die Vorsitzende Jutta Härtling 	
und –Pächter–	
dem Vereinsmitglied: ………………………………………
· * Wohnhaft:  ……………………………………
· * Telefon: ………………………………………
· * E-Mail: ……………………………………….
·   Geb.: ………………………………………….
· * Datenschutzbelehrung unterschrieben    ja   /  nein
–Partner–
· Vorname / Nachname: ……………………….
· * Wohnhaft:  ……………………………………
· * Telefon: ………………………………………
· * E-Mail: ……………………………………….
·   Geb.: ………………………………………….
· * Datenschutzbelehrung unterschrieben    ja   /  nein

· Sind Pflichtangaben


wird auf der Grundlage des Generalpachtvertrages zwischen der Stadt Arnstadt und dem Kreisverband der Kleingärtner e.V. Arnstadt-Ilmenau nachstehender Pachtvertrag abgeschlossen.

Artikel 1 – Gegenstand des Pachtvertrages
Der Verpächter überlässt dem Pächter zur ausschließlich kleingärtnerischen Nutzung den Kleingarten Nr. …….  in der Größe von ……….  m².
Pachtgegenstand sind der Grund und Boden, nicht die Baulichkeiten und Anpflanzungen. Die Fläche wird nach Besichtigung durch den Pächter in dem Zustand verpachtet, in dem sie sich z.Zt. befindet, ohne Gewähr für offene oder heimliche Mängel und Fehler. Der Pächter verzichtet insoweit auf jegliche Haftung durch den Verpächter.
Der Pächter verpflichtet sich zur Einhaltung der Bestimmungen des Bundeskleingartengesetzes sowie der Satzung und der Gartenordnung der Kleingartenanlage „Am Riesenlöffel e.V.“                    
Die Überlassung der Fläche erfolgt in dem Zustand, in dem sie sich zurzeit befindet, ohne Gewähr für offene oder heimliche Mängel und Fehler.
Der Pächter befreit den Verpächter von allen Schadensansprüchen und sonstigen Ansprüchen, auch dritter Personen, die sich aus der Inanspruchnahme des gepachteten Gartens ergeben.
Beauftragten des Kreisverbandes Arnstadt-Ilmenau und des Vorstandes ist der Zutritt zwecks Kontrolle der vorhandenen Baulichkeiten, der allgemeinen Nutzung, der Kontrolle der Zählerstände gegen Vorankündigung zu gestatten.
Bei Gefahr im Verzuge kann der Kleingarten auch bei Abwesenheit des Pächters betreten werden.
Jede Art der gewerblichen Nutzung des Gartens ist untersagt. Schutt und Abfälle sowie nichttypisch kleingärtnerischen Zwecken dienende Gegenstände, die nicht im Garten verwertet werden können, sind kurzfristig zu entfernen.
Verstöße gegen diese Bestimmung werden entsprechend Bundeskleingartengesetz, Satzung und Gartenordnung geahndet.
Die Satzung und die Gartenordnung in der jeweils aktuellen Fassung sind Bestandteil des Pachtvertrages.
Artikel 2 – Pachtzins
Der Abschluss dieses Pachtvertrags erfolgt ab ……………. unbefristet.
Der Pachtzins beträgt z.Z. jährlich 0,12 € pro m² Gartenfläche, zusätzlich werden satzungsgemäß eine Aufnahmegebühr, eine Umlage, der Mitgliedsbeitrag, ggf. ein Entgelt für nicht geleistete Arbeitsstunden, die Grundstückssteuer sowie Gebühren für die Strom- und Wassernutzung erhoben. Die Höhe der Aufnahmegebühr, Umlage, des Mitgliedsbeitrages, die Zahl der zu leistenden Arbeitsstunden sowie die Höhe des Ersatzentgelts werden von der Mitgliederversammlung beschlossen.
Die   Jahresrechnung ist fristgemäß zu entrichten. Ratenzahlung wird nicht gewährt.

                                              Artikel 3 – Nutzung des Pachtgartens
            und Verpflichtung zur Teilnahme an Gemeinschaftsleistungen
Der Pächter ist verpflichtet, das Pachtgrundstück kleingärtnerisch im Sinne des Bundeskleingartengesetzes zu nutzen und in gutem Kulturzustand zu erhalten. Auf mindestens einem Drittel der Fläche der Parzelle ist der Anbau von Obst und Gemüse durchzuführen. Im Übrigen ist die Parzelle in einem gepflegten Zustand zu erhalten.
Der Anbau von Cannabis ist nach den gesetzlichen Regeln im Kleingarten nicht gestattet.
Der Pächter ist zur Teilnahme an den erforderlichen Gemeinschaftsarbeiten verpflichtet. Kommt der Pächter dieser Verpflichtung nicht nach, so hat er die von ihm zu leistenden Arbeitsstunden durch eine Zahlverpflichtung an den Verein abzugelten.    
     
                                             Artikel 4 - Bebauung
4.1   Die Errichtung oder Erweiterung von Gartenlauben oder anderer Baukörper oder baulicher Nebenanlagen im Kleingarten richtet sich nach §3 BKleingG sowie der Gartenordnung des Vereins in der jeweils aktuellen Fassung.
4.2 Vor Baubeginn ist in jedem Fall die schriftliche Zustimmung des Verpächters für die beabsichtigte Baumaßnahme einzuholen. 
4.3 Ohne Genehmigung errichtete Baulichkeiten sind auf Verlangen des Verpächters abzureißen. Nichtbefolgung zieht die Kündigung des Pachtvertrages nach sich.
4.3 Soweit sich auf der Parzelle vor dem 03.10.1990 errichtete Lauben befinden, die der Bestandsschutzregelung des § 20a Nr7 des BKleingG unterrfallen, gilt der Bestandsschutz weiter.

                                           Artikel 5 – Kündigung des Vertrags
5.1Für die Beendigung des Pachtvertrags gilt die Satzung der Kleingartenanlage in der jeweils aktuellen Fassung.
5.2 Für die sich daraus ergebenden wechselseitigen Ansprüche sind die Bestimmungen der Satzung, des BKleingG sowie des BGB maßgebend
.
Artikel 6 – Schlussbestimmung
6.1 Für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist der Vorstand zur Klärung heranzuziehen. Gegen Beschlüsse des Vorstands kann innerhalb von 2 Wochen Einspruch eingelegt werden. Der Vorstand hat zu diesem Zweck innerhalb von 4 Wochen eine Mitgliederversammlung einzuberufen. 
6.2 Der zivilrechtliche Weg bleibt offen.
Jede Vertragspartei erhält ein Exemplar dieses Vertrages. Änderungen und Ergänzungen dieses Pachtvertrages bedürfen der Schriftform.
6.3 Mit dem Abschluss dieses Pachtvertrages erlöschen alle bisherigen schriftlichen und mündlichen Vereinbarungen.
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